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SATZUNG 

der 

Siemens Healthineers AG 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN  

§ 1 Firma und Sitz 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet Siemens Healthineers AG. 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens 

(1) Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erforschung, Entwicklung und 

Herstellung von, der Vertrieb und Handel mit, die Lieferung, Installation, 

Wartung und der Einsatz von medizinischen Geräten und Produkten, sowie 

Systemen, Lösungen und Geschäftsmodellen aller Art im Zusammenhang mit 

diesem Leistungsspektrum (einschließlich elektronischer Datenverarbeitung und 

-übertragung, Software und selbstlernender Systeme), auch in angrenzenden 

Tätigkeitsbereichen, sowie die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang 

mit dem Vorgenannten. Dies umfasst auch Geräte und Produkte, die aus 

medizinischen Technologien abgeleitet sind. Zudem ist die Gesellschaft 

berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, 

welche mit dem vorgenannten Leistungsspektrum zusammenhängen oder 

diesem unmittelbar oder mittelbar förderlich erscheinen. 

(2) Die Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand unmittelbar oder durch 

Konzern- oder Beteiligungsgesellschaften (einschließlich 

Gemeinschaftsunternehmen) verwirklichen. Sie kann sich auf einen Teil der in 

Absatz 1 genannten Tätigkeiten beschränken. Die Gesellschaft kann 

Beteiligungsgesellschaften gründen, Beteiligungen erwerben, strukturell 

verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf die 

Verwaltung der Beteiligung beschränken, Beteiligungen veräußern und ferner 

Unternehmens- sowie Kooperationsverträge jeder Art abschließen. 

§ 3 Bekanntmachungen und Informationsübermittlung 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger. Sofern 

gesetzlich zwingend eine andere Bekanntmachungsform erforderlich ist, tritt an 

die Stelle des Bundesanzeigers diese Bekanntmachungsform. 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesellschaft können soweit gesetzlich 

zulässig auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden. 
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II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN  

§ 4 Grundkapital und Aktien 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.128.000.000 (in Worten: Euro 

eine Milliarde einhundertachtundzwanzig Millionen). 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.128.000.000 Stückaktien (Aktien ohne 

Nennbetrag). Die Aktien lauten auf den Namen. Die Aktionäre der Gesellschaft 

haben der Gesellschaft zur Eintragung in das Aktienregister die gesetzlich 

vorgeschriebenen Angaben zu machen. 

(3) Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, 

soweit dies gesetzlich zulässig und nicht eine Verbriefung nach den Regeln 

erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktie zum Handel 

zugelassen ist. Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden, die einzelne 

Aktien (Einzelaktien) oder mehrere Aktien (Sammelurkunden) verkörpern, sowie 

Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine auszustellen. Ein Anspruch der 

Aktionäre auf Ausgabe von Gewinnanteil- und Erneuerungsscheinen ist 

ausgeschlossen. 

(4) Die Form und den Inhalt von Aktienurkunden, etwaigen Gewinnanteil- und 

Erneuerungsscheinen setzt der Vorstand fest. Das gleiche gilt für 

Schuldverschreibungen und Zinsscheine. 

(5) Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren von der Eintragung dieser 

Ermächtigung in das Handelsregister der Gesellschaft an ermächtigt, das 

Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu nominal 

EUR 338.400.000 durch Ausgabe von bis zu 338.400.000 auf den Namen 

lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(Genehmigtes Kapital 2026). Die Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, 

insgesamt oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Die neuen Aktien nehmen 

vom Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe an am Gewinn teil. Soweit 

rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

Gewinnbeteiligung hiervon und von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz abweichend 

festlegen, und hierbei auch festlegen, dass die neuen Aktien vom Beginn eines 

bereits abgelaufenen Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe 

noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie 

können auch von Kreditinstituten und anderen Emissionsunternehmen im Sinne 

von § 186 Abs. 5 Satz 1 Aktiengesetz mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). 
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Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen, 

insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum 

(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Betrieben, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen oder sonstigen Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf 

den Erwerb von Vermögensgegenständen einschließlich Forderungen gegen die 

Gesellschaft oder ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften („Siemens 

Healthineers-Gesellschaften“). 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht bei Barkapitalerhöhungen ganz oder teilweise auszuschließen, 

insbesondere 

- um im Rahmen von Aktienbeteiligungs- oder anderen aktienbasierten 

Programmen Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft, Mitgliedern des 

Vertretungsorgans einer Siemens Healthineers-Gesellschaft oder 

Arbeitnehmern der Gesellschaft und der Siemens Healthineers-

Gesellschaften neue Aktien zu gewähren. Soweit gesetzlich zulässig, 

können die neuen Aktien auch in der Weise ausgegeben werden, dass die 

auf sie zu leistende Einlage aus dem Teil des Jahresüberschusses gedeckt 

wird, den Vorstand und Aufsichtsrat nach § 58 Abs. 2 Aktiengesetz in 

andere Gewinnrücklagen einstellen könnten. Soweit Vorstandsmitgliedern 

der Gesellschaft Aktien gewährt werden sollen, entscheidet hierüber der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft;  

- soweit dies für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich aufgrund des 

Bezugsverhältnisses ergeben;  

- um den Inhabern bzw. Gläubigern von Wandlungs-/Optionsrechten auf 

Aktien der Gesellschaft, die von der Gesellschaft und/oder durch eine 

Siemens Healthineers-Gesellschaft ausgegeben oder garantiert wurden, 

bzw. entsprechender Wandlungs-/ Optionspflichten zum Ausgleich von 

Verwässerungen Bezugsrechte in dem Umfang zu gewähren, wie sie ihnen 

nach Ausübung dieser Rechte bzw. Erfüllung dieser Pflichten zustehen 

würden;  

- wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

börsennotierten Aktien der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreitet. 

Der rechnerisch auf die nach § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz gegen 

Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 

entfallende Anteil am Grundkapital darf 20 % des Grundkapitals zum 

Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder – falls dieser 

Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung 

nicht überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer 

Ausnutzung in direkter oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 
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Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder veräußert werden, sowie auch 

Aktien, die aufgrund einer während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter 

Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 

Aktiengesetz begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibung 

ausgegeben oder gewährt wurden oder auszugeben oder zu gewähren 

sind. 

(6) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 112.800.000 bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2026). Die bedingte Kapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 

112.800.000 auf den Namen lautenden Stückaktien nur insoweit durchgeführt, 

wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen oder von 

Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der 

Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung vom 5. Februar 2026 

von der Siemens Healthineers AG oder durch eine direkte oder indirekte 

Tochtergesellschaft der Siemens Healthineers AG bis zum 4. Februar 2031 

begeben werden, von ihrem Wandlungs-/Optionsrecht Gebrauch machen, ihrer 

Wandlungs-/Optionspflicht genügen oder Andienungen von Aktien erfolgen und 

soweit nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die 

Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des vorstehend 

bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in den Schuldverschreibungs- bzw. 

Optionsbedingungen jeweils zu bestimmenden Wandlungs-/Optionspreisen. Die 

neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres ihrer Ausgabe an am 

Gewinn teil. Soweit rechtlich zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung hiervon und von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz 

abweichend festlegen und hierbei auch festlegen, dass die neuen Aktien vom 

Beginn eines bereits abgelaufenen Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt 

ihrer Ausgabe noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung 

des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teilnehmen. Der Vorstand ist 

ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer 

Durchführung festzusetzen. 

III. VORSTAND 

§ 5 Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand besteht aus mehreren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die 

Zahl der Mitglieder des Vorstands. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 

stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. 

(3) Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern, der Abschluss der Anstellungsverträge 

und der Widerruf der Bestellung sowie die Änderung und Beendigung der 

Anstellungsverträge erfolgen durch den Aufsichtsrat. Er bestimmt die Verteilung 

der Geschäfte der Vorstandsmitglieder und kann für den Vorstand eine 
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Geschäftsordnung erlassen. Gibt sich der Vorstand eine Geschäftsordnung, 

bedarf diese der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

§ 6 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Die 

Vorstandsmitglieder sind der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die 

Beschränkungen einzuhalten, die die Hauptversammlung, die Satzung, der 

Aufsichtsrat oder die Geschäftsordnung für die Geschäftsführungsbefugnisse im 

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften getroffen haben. 

(2) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die 

Vorstandsmitglieder und die zur gesetzlichen Vertretung gemeinsam mit einem 

Vorstandsmitglied berechtigten Prokuristen sind von dem Verbot der 

Mehrfachvertretung gem. § 181 2. Alt. BGB befreit; § 112 AktG bleibt unberührt. 

Im Übrigen wird die Gesellschaft durch Prokuristen oder andere 

Zeichnungsberechtigte nach näherer Bestimmung des Vorstands vertreten. 

IV. AUFSICHTSRAT 

§ 7 Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwanzig (20) Mitgliedern, und zwar aus zehn (10) 

Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, und zehn (10) 

Mitgliedern, deren Wahl sich nach dem Mitbestimmungsgesetz richtet. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vorbehaltlich einer anderweitigen 

Festlegung der Amtszeit bei der Wahl bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr 

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die 

Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine Ersatzwahl für ein vor Ablauf 

seiner Amtszeit ausscheidendes Mitglied erfolgt – vorbehaltlich einer 

anderweitigen Festlegung der Amtszeit bei der Wahl – für den Rest der Amtszeit 

des Ausgeschiedenen. Entsprechendes gilt, falls eine Ersatzwahl wegen 

Wahlanfechtung notwendig wird. 

(3) Die Hauptversammlung kann für die von ihr zu wählenden 

Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig Ersatzmitglieder bestellen, die in einer bei 

der Wahl festzulegenden Reihenfolge an die Stelle vorzeitig ausscheidender oder 

durch Wahlanfechtung fortgefallener Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 

treten. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so 

erlischt sein Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ersatzwahl nach 

vorstehendem § 7 Abs. 2 stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit 

des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. War das infolge einer Ersatzwahl 
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ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellt 

worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. Die Wahl von 

Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer richtet sich 

nach dem Mitbestimmungsgesetz. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne 

wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats – oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, 

dem Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 – mit einer Frist von vier Wochen 

niederlegen. Der Aufsichtsratsvorsitzende – oder, im Falle der Niederlegung 

durch den Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 – 

kann die Frist abkürzen oder auf die Einhaltung der Frist verzichten. 

§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte nach Maßgabe des 

Mitbestimmungsgesetzes einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Er kann 

außerdem einen weiteren Stellvertreter wählen. Die Wahl soll im Anschluss an 

die Hauptversammlung, in der die von der Hauptversammlung zu wählenden 

Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind, erfolgen; zu dieser Sitzung 

bedarf es keiner besonderen Einladung. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner(-s) Stellvertreter(-s) entspricht, soweit 

nicht bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als 

Mitglieder des Aufsichtsrats. 

(3) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 vorzeitig 

aus diesem Amt aus, ist unverzüglich eine Neuwahl für diese Position 

vorzunehmen. Ein Widerruf der Wahl des Vorsitzenden oder seiner(-s) 

Stellvertreter(-s) ist nur aus wichtigem Grund zulässig. Als wichtiger Grund gilt 

auch, wenn der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter auf Dauer verhindert 

ist, sein Amt auszuüben. Für den Widerruf der Wahl des Vorsitzenden und des 

Stellvertreters nach § 8 Abs. 1 Satz 1 gelten die Bestimmungen des 

Mitbestimmungsgesetzes über ihre Wahl entsprechend. 

(4) Ein Stellvertreter des Vorsitzenden hat in allen Fällen, in denen er bei 

Verhinderung des Vorsitzenden in dessen Stellvertretung handelt, die gleichen 

Rechte wie der Vorsitzende, jedoch mit Ausnahme der dem Vorsitzenden nach 

dem Mitbestimmungsgesetz oder dieser Satzung zustehenden Zweitstimme. 

(5) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch 

den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, 

abgegeben. Der Vorsitzende und bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter 

sind ermächtigt, Erklärungen für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen. 
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§ 9 Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz und die 

Satzung zugewiesen werden. 

(2) Der Aufsichtsrat hat in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder den 

Aufsichtsrat oder durch Beschluss zu bestimmen, dass bestimmte Geschäfte 

oder Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden 

dürfen. 

(3) Der Aufsichtsrat kann die Zustimmung zu einem bestimmten Kreis von 

Geschäften widerruflich allgemein oder für den Fall, dass das einzelne Geschäft 

bestimmten Anforderungen genügt, im Voraus erteilen. 

(4) Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung zu beschließen, die nur 

deren Fassung betreffen. 

(5) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend in dem vom Gesetz festgelegten 

Umfang zu berichten. Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat jederzeit einen 

Bericht verlangen über Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen 

und geschäftlichen Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über 

geschäftliche Vorgänge bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der 

Gesellschaft von erheblichem Einfluss sein können. 

§ 10 Geschäftsordnung, Delegation, Ausschüsse 

(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften und der Bestimmungen dieser Satzung. 

(2) Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften Ausschüsse 

bilden. Soweit das Gesetz oder die Satzung es zulassen, kann der Aufsichtsrat 

ihm obliegende Aufgaben, Entscheidungsbefugnisse und Rechte auf seinen 

Vorsitzenden, einzelne seiner Mitglieder oder aus seiner Mitte gebildete 

Ausschüsse übertragen. Gehört der Aufsichtsratsvorsitzende einem Ausschuss 

an und ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmengleichheit, so hat er bei 

einer erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie 

Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen; ist der Aufsichtsratsvorsitzende nicht 

Mitglied eines Ausschusses, so steht in einem solchen Fall dem 

Ausschussvorsitzenden eine zweite Stimme zu. 

(3) In jedem Fall bildet der Aufsichtsrat unmittelbar nach der Wahl des 

Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters nach § 8 Abs. 1 Satz 1 den 

nach § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz zu bildenden Ausschuss, dem der 

Aufsichtsratsvorsitzende, sein Stellvertreter nach § 8 Abs. 1 Satz 1 sowie je ein 

von den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer und von den 

Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre mit der Mehrheit der abgegebenen 
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Stimmen gewähltes Mitglied angehören. Dieser Ausschuss nimmt die in 

§ 31 Abs. 3 Satz 1 Mitbestimmungsgesetz bezeichnete Aufgabe wahr. 

§ 11 Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden unter Einhaltung 

einer Frist von mindestens vierzehn Tagen einberufen, wobei der Tag der 

Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet werden. 

Diese Frist kann in dringenden Fällen abgekürzt werden. Die Einberufung kann 

schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels 

sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel erfolgen. Im Übrigen gelten 

hinsichtlich der Einberufung des Aufsichtsrats die gesetzlichen Bestimmungen 

sowie die Regelungen der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, 

aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. 

Abwesende Aufsichtsratsmitglieder, die durch ein in der Sitzung persönlich 

anwesendes Aufsichtsratsmitglied schriftliche (einschließlich per E-Mail oder 

Telefax übermittelte) Stimmabgaben überreichen lassen, bzw. 

Aufsichtsratsmitglieder, die nach Maßgabe von § 11 Abs. 4 ihre Stimme 

abgeben, sowie Mitglieder, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme 

enthalten, nehmen an der Beschlussfassung im Sinne des vorstehenden Satzes 

teil. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der Tagesordnung, der in der 

Einberufung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein Mitglied des 

Aufsichtsrats der Beschlussfassung widerspricht. 

(4) Schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels 

sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel oder in Kombination solcher 

Kommunikationsformen durchgeführte Sitzungen und Beschlussfassungen 

sowie die Teilnahme einzelner Mitglieder des Aufsichtsrats an Sitzungen und 

Beschlussfassungen durch Zuschaltung über Telefon oder elektronische 

Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) sind zulässig, wenn 

der Aufsichtsratsvorsitzende dies für den Einzelfall unter Beachtung einer 

angemessenen Frist bestimmt. Die Möglichkeit schriftlicher Stimmabgaben im 

Sinne von § 11 Abs. 3 bleibt unberührt. 

(5) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. 

Stimmenthaltungen gelten in diesem Sinne nicht als abgegebene Stimmen. 

Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer 

erneuten Abstimmung über denselben Gegenstand, wenn auch sie 

Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. § 108 

Abs. 3 Aktiengesetz ist auch auf die Abgabe der zweiten Stimme anzuwenden. 
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(6) Über die Sitzungen und Beschlussfassungen des Aufsichtsrats ist (zu 

Beweiszwecken, nicht als Wirksamkeitsvoraussetzung) eine Niederschrift 

anzufertigen und vom Protokollführer sowie dem Leiter der Sitzung oder im Falle 

einer Beschlussfassung außerhalb einer Sitzung vom Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats zu unterzeichnen. 

§ 12 Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr eine feste 

Grundvergütung von EUR 130.000. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält für jedes 

volle Geschäftsjahr eine feste Grundvergütung von EUR 250.000 und der bzw. 

die stellvertretende(n) Vorsitzende(n) jeweils von EUR 145.000. Für die Tätigkeit 

in den Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten jeweils zusätzlich für jedes volle 

Geschäftsjahr 

(a) der Vorsitzende des Prüfungsausschusses EUR 120.000, jedes andere 

Mitglied des Prüfungsausschusses EUR 60.000; 

(b) die Vorsitzenden des Präsidiums, des Strategie-, Innovations- und 

Nachhaltigkeitsausschusses und für den Fall, dass der Aufsichtsrat einen 

Vergütungsausschuss bildet, des Vergütungsausschusses jeweils 

EUR 70.000, jedes andere Mitglied dieser Ausschüsse jeweils EUR 35.000 

pro Ausschuss, dem es angehört; 

(c) für den Fall, dass der Aufsichtsrat einen Ausschuss für Geschäfte mit 

nahestehenden Personen bildet, der Vorsitzende des Ausschusses für 

Geschäfte mit nahestehenden Personen EUR 20.000, jedes andere Mitglied 

EUR 10.000, und für den Fall, dass der Aufsichtsrat einen 

Nominierungsausschuss bildet, der Vorsitzende des 

Nominierungsausschusses EUR 30.000, jedes andere Mitglied EUR 15.000. 

Die Vergütung ist für Geschäftsjahre, in denen diese Ausschüsse nicht 

jeweils zu mindestens einer Sitzung zusammengekommen sind oder 

mindestens einen Beschluss gefasst haben, einschließlich Sitzungen und 

Beschlussfassungen in den in § 11 Abs. 3 und Abs. 4 dieser Satzung 

genannten Formen, jeweils nur zur Hälfte zahlbar. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss nicht 

während eines vollen (12-monatigen) Geschäftsjahres angehören oder jeweils 

den Vorsitz innegehabt haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig unter 

Aufrundung auf volle Monate. Nimmt ein Aufsichtsratsmitglied an einer Sitzung 

des Aufsichtsrats nicht teil, so reduziert sich ein Drittel der ihm nach Absatz 1 

zustehenden Gesamtvergütung prozentual im Verhältnis der im Geschäftsjahr 

stattgefundenen Aufsichtsratssitzungen gegenüber den Aufsichtsratssitzungen, 

an denen das Aufsichtsratsmitglied nicht teilgenommen hat. 
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(3) Die Vergütung ist zahlbar nach Ablauf der Hauptversammlung, die den 

Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr entgegennimmt oder über 

seine Billigung entscheidet. 

(4) Zusätzlich erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats für jede Sitzung des 

Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse, an der sie teilnehmen, ein Sitzungsgeld in 

Höhe von EUR 1.500, bei mehreren Sitzungen, die an einem Tag stattfinden, 

jedoch maximal EUR 3.000. 

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft von 

dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung für Organmitglieder und bestimmte Mitarbeiter der 

Healthineers-Gruppe einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien 

hierfür entrichtet die Gesellschaft. Außerdem erstattet die Gesellschaft jedem 

Aufsichtsratsmitglied seine Auslagen sowie die auf seine Bezüge entfallende 

Umsatzsteuer. 

(6) Die vorstehenden Regelungen zur Vergütung gelten nicht für den ersten 

Aufsichtsrat. 

V. HAUPTVERSAMMLUNG 

§ 13 Ordentliche Hauptversammlung, Einberufung 

(1) Innerhalb der ersten acht Monate jedes Geschäftsjahres findet eine ordentliche 

Hauptversammlung der Aktionäre statt. 

(2) Die Hauptversammlung wird vorbehaltlich der gesetzlichen Einberufungsrechte 

des Aufsichtsrats und einer Aktionärsminderheit vom Vorstand einberufen. Die 

Hauptversammlung findet nach Wahl des einberufenden Organs am Sitz der 

Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse, in einer deutschen Stadt 

mit mehr als 100.000 Einwohnern oder im Umkreis von 50 km um den Sitz der 

Gesellschaft statt. Der Vorstand ist für bis zum Ablauf des 14. Februar 2028 

stattfindende Hauptversammlungen ermächtigt, vorzusehen, dass die 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle 

Hauptversammlung). 

(3) Die Hauptversammlung ist mindestens mit der gesetzlich vorgeschriebenen 

Mindestfrist einzuberufen. 

§ 14 Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

(1) Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht 

ausüben wollen, müssen im Aktienregister eingetragen sein und sich zur 

Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der 
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in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu 

bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und der 

Tag des Zugangs sind hierbei nicht mitzurechnen. 

(2) Die Anmeldung muss in Textform (§ 126 b BGB) oder auf einem sonstigen, von 

der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg in deutscher oder 

englischer Sprache erfolgen. 

(3) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126 b BGB), sofern in der Einberufung 

keine Erleichterungen bestimmt werden. Die Einzelheiten für die Erteilung der 

Vollmachten, ihren Widerruf und ihren Nachweis gegenüber der Gesellschaft 

werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. § 135 

AktG bleibt unberührt. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der 

Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 

Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz 

oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können 

(elektronische Teilnahme). Der Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zu 

Umfang und Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu 

treffen. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Umfang und Verfahren der Rechtsausübung nach Satz 1 zu 

treffen.   

(6) Aufsichtsratsmitglieder dürfen in Abstimmung mit dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden im Wege der Bild- und Tonübertragung an der 

Hauptversammlung teilnehmen, falls sie persönlich gehindert sind, am Ort der 

Hauptversammlung zugegen zu sein. Fälle der persönlichen Hinderung sind zum 

Beispiel ein Wohn- oder Dienstsitz im Ausland, eine unangemessen lange 

Reisedauer zum Ort der Hauptversammlung, gesundheitliche Risiken oder eine 

anderweitige dienstlich bedingte Hinderung. 

(7) Bei Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung dürfen Aufsichtsratsmitglieder 

in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden auch dann im Wege der Bild- 

und Tonübertragung an der Hauptversammlung teilnehmen, wenn kein Fall der 

persönlichen Hinderung gemäß Absatz 6 vorliegt. 
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§ 15 Leitung der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, 

im Fall seiner Verhinderung ein von ihm bestimmtes anderes 

Aufsichtsratsmitglied. Ist weder der Vorsitzende noch ein von ihm hierfür 

bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied anwesend, so ist der 

Versammlungsleiter von den anwesenden Aufsichtsratsmitgliedern der 

Aktionäre zu wählen. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und regelt den Ablauf der 

Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des 

Hausrechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die 

Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Tagesordnungspunkte sowie 

die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und 

kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich 

zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt 

entscheiden. 

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Rede- und Fragerecht zeitlich 

angemessen zu beschränken. Er kann dabei insbesondere Beschränkungen der 

Redezeit, der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit 

sowie den angemessenen zeitlichen Rahmen für den ganzen 

Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Gegenstände der Tagesordnung und 

für einzelne Redner zu Beginn oder während des Verlaufs der 

Hauptversammlung angemessen festlegen; das schließt insbesondere auch die 

Möglichkeit ein, erforderlichenfalls die Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen 

und den Schluss der Debatte anzuordnen. 

§ 16 Übertragung der Hauptversammlung 

Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 

zuzulassen. Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand. 

§ 17 Beschlussfassung 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit 

einfacher Mehrheit des vertretenen Grundkapitals gefasst, sofern nicht jeweils 

nach Gesetz oder dieser Satzung eine größere Mehrheit erforderlich ist. 
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VI. JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERWENDUNG 

§ 18 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Oktober bis zum 30. September des nächsten Jahres. 

Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr und beginnt mit Eintragung der 

Gesellschaft in das Handelsregister. 

§ 19 Jahresabschluss und Konzernabschluss 

Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres den Jahresabschluss 

und den Lagebericht sowie, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Konzernabschluss 

und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und diese 

Unterlagen unverzüglich dem Aufsichtsrat und dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

Zugleich hat der Vorstand dem Aufsichtsrat einen Vorschlag vorzulegen, den er der 

Hauptversammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns machen will. 

§ 20 Gewinnverwendung und ordentliche Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des 

Geschäftsjahres über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Entlastung 

der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats und über die Bestellung des 

Abschlussprüfers (ordentliche Hauptversammlung) sowie in den im Gesetz 

vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses. 

(2) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am 

Grundkapital. 

(3) Im Fall der Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung der neuen 

Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 des Aktiengesetzes bestimmt werden. 

(4) Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Barausschüttung eine 

Verwendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. 

Sie kann in dem Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns Beträge in 

Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn vortragen. 

VII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 21 Gründungskosten 

Die Gesellschaft übernimmt die Gründungskosten in geschätzter Höhe von bis zu 

EUR 3.000. 


